
„Wir fördern euch! (wifeu) - Förderverein für das E vangelische 
Gymnasium Kleinmachnow e.V.“ 

 
 

Vereinssatzung 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Wir fördern euch! (wifeu) - Förder-
verein für das Evangelische Gymnasium Kleinmachnow“ 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung 
lautet der Name “„ „Wir fördern euch! (wifeu) - Förderverein für das 
Evangelische Gymnasium Kleinmachnow e.V. 
 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kleinmachnow. 
 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
 
 
 
(1) Die Hoffbauer gGmbH, Hermannswerder, Potsdam ist Träger des 
evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow. Der Zweck des Vereins ist 
es die Förderung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aktivitäten, 
sowie die Beschaffung und Verwendung von Mitteln (aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden, Zuwendungen), die unmittelbar und ausschließlich 
zur Förderung der Bildung an dem Evangelischen Gymnasium Klein-
machnow verwendet werden. 
 
 
Dies meint insbesondere die Verwendung der Mittel für: 
 

- Die Unterstützung von Vorhaben, die zur Erweiterung und 
Verbesserung der pädagogischen Arbeit beitragen, 

 
- Die Gewährung von Beihilfen für Schülerinnen und Schüler in 

Notlagen, 
 

- Fördermaßnahmen und Hilfen insbesondere für Schüler, die auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind, einschließlich der Pflege des 
Integrationsgedankens, 

 
- Die Förderung und Unterstützung von Schulveranstaltungen, 

Studien- und Bildungsfahrten, Schüleraustausch, Projektunter-
richt, von Sportfesten sowie von Arbeitsgemeinschaften, 

 



- Die Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schuli-
sche Wettbewerbe, 

 
- Die Unterstützung bei der Gestaltung des Schulgeländes und 

der Schulräume einschließlich der Mithilfe bei der Durchfüh-
rung von Renovierungsarbeiten, 

 
- Die Förderung einer Erweiterung der Lehrmittelausstattung, 

 
- Die Unterstützung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem 

Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow, den Evangelischen 
Kirchengemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf, den 
Katholischen Pfarrämtern von Kleinmachnow und Teltow. der 
Hoffbauer gGmbH und der Hoffbauer-Stiftung Hermannswer-
der, 

 
- Die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des evangelischen 

Gymnasiums selbst, 
 

- Die Vermittlung und Förderung von Kontakten und Verbindun-
gen zwischen ehemaligen und jeweils aktuellen Schülern und 
Lehrern des evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow. 

 
 
 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Ab-
gabenordnung.  
 
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Hoffbauer 
gGmbH mit der Verpflichtung, dies für das Evangelische Gymnasium 
Kleinmachnow zu verwenden.  
 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person,  die das 6. Le-
bensjahr vollendet hat und jede juristische Person werden. 



(2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Eh-
renmitglieder auf Lebenszeit ernennen. 
 
(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftli-
cher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Bei be-
schränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der An-
trag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser 
verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den be-
schränkt Geschäftsfähigen. 
 
(4) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem 
Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem 
Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 
 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von 
der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 
 
 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjähri-
gen, ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu 
unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres 
erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzu-
halten ist. 
 
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitglie-
derliste gestrichen werden, wenn Beiträge und andere Zahlungsver-
pflichtungen für einen Zeitraum von 6 Monaten rückständig sind. Der 
Beschluss des Vorstands über die Streichung soll dem Mitglied mitge-
teilt werden. 
 
 
(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des 
Vereins verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstands dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand 
dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellung-
nahme geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen 
und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied 
Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist in-
nerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 
einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer 
Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die 
abschließend über den Ausschluss entscheidet.  
 
 
 
 



§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 
 
(1) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zah-
len. Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. 
Näheres regelt die Beitragsordnung. Zur Finanzierung besonderer Vor-
haben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins 
können Umlagen erhoben werden. 
 
 
(2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und 
Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
 
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen 
und Umlagen befreit. 
 
 
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und 
Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
Die Mitglieder sind berechtigt, Einrichtungen und Anlagen des Vereins 
zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
 
 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
 
§ 8 Vorstand 
 
 
(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer 
und dem Schatzmeister. 
 
. 
(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten, 
von denen einer immer der Vorsitzende sein muss, im Verhinderungs-
falle der stellvertretende Vorsitzende. Die Vertretungsmacht des Vor-
stands ist in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem 
Geschäftswert über EURO 10.000,– die Zustimmung der Mitglieder-
versammlung erforderlich ist. 
 



§ 9 Zuständigkeit des Vorstands 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, so-
weit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins 
übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversamm-
lung sowie Aufstellung der Tagesordnung; 

 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversamm-

lung; 
 

c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstel-
lung des Jahresberichts; 

 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

 
 
 
§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 
 
 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch 
bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist 
einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 
 
 
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vor-
stand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfol-
ger wählen. 
 
 
 
§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 
 
 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen 
werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mit-
glieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 
des Stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn 
alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zu-
stimmen. 



 
§ 12 Mitgliederversammlung 
 
 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitglieder-
versammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht 
mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 
 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zu-
ständig: 
 
 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushalts-
plans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 
Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 

 
 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
 
 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
 
 
d) Wahl der Kassenprüfer 

 
 

e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über 
die Auflösung des Vereins; 

 
 

f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Aus-
schließungsbeschluss des Vorstands; 

 
 
 g)    Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
 
 
 
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die 
ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungs-
schreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse oder e-
mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 



Die Einberufung der Mitgliederversammlung kann auch durch Veröf-
fentlichung in der „Märkischen Allgemeine“ erfolgen; hierbei ist eben-
falls eine Frist von zwei Wochen einzuhalten. 
 
 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitglie-
derversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tages-
ordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mit-
gliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. 
Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederver-
sammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung. 
 
 
 
 
§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand ein-
zuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe beantragt. 
 
 
 
 
§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatz-
meister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Ver-
sammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorherge-
henden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 
 
 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 
 
(3) Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig unabhängig von der Anzahl der erschienen Mitglieder, 
wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung hierauf ausdrück-
lich darauf hingewiesen wird. Im Übrigen ist die Mitgliederversamm-
lung beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämtlicher Vereins-
mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederver-
sammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 



 
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthal-
tungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist je-
doch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stim-
men, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln 
erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zu-
stimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zu-
stimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mit-
glieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand 
erklärt werden. 
 
 
(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stich-
wahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhal-
ten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versamm-
lungsleiter zu ziehende Los. 
 
 
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll auf-
zunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
 
§ 16 Kassenprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtig-
ten Mitglieder zwei Kassenprüfer für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 
Wahlberechtigt sind nur Mitglieder, die nicht dem Vorstand angehören. 
Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung aller Kassen und Konten des 
Vereins. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen 
einschließlich des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hin-
sicht berechtigt und verpflichtet. 
 
Prüfungsberichte sind in der Mitgliederversammlung vorzulegen und 
zu erläutern. Bei festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand 
zu unterrichten. 
 
 
 
§ 17 Auflösung des Vereins 
 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversamm-
lung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden (§ 15 Abs. 4). 
 
 



(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertre-
tungsberechtigte Liquidatoren. 
 
 
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt 
an die Hoffbauer gGmbH, Hermannswerder  mit der Verpflichtung 
dies für das Evangelische Gymnasium Kleinmachnow zu verwenden. 
 
 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfä-
higkeit verliert. 
 
 


